
1.2 Leitlinien für die zukünftige Raumentwicklung  
 im Kanton Zürich 
Der Kanton Zürich soll – als Teil eines grösseren Ganzen (vgl. Pt. 1.1) – auch in Zukunft ein 
attraktiver Standort für Bevölkerung und Wirtschaft bleiben. Neben den Zielen und Grund-
sätzen des Raumplanungsgesetzes (RPG), des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sowie des 
Verfassungsgrundsatzes der Nachhaltigkeit sind für die Raum entwicklung im Kanton Zürich 
folgende sechs Leitlinien massgebend: 

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicherzustellen und zu verbessern.  
 Dies soll durch eine Siedlungsentwicklung nach innen, den Erhalt und die Steigerung der  
 Siedlungsqualität, die Sicherstellung der Grundversorgung sowie den sparsamen Umgang  
 mit Energie, Wasser und weiteren Ressourcen, insbesondere dem Boden, erfolgen.

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmässig auf den öffentlichen Verkehr  
 auszurichten. Die S-Bahn bildet das Rückgrat der Siedlungsentwicklung. Der öffentliche  
 Verkehr hat mindestens die Hälfte des Verkehrszuwachses zu übernehmen, der nicht auf  
 den Fuss- und Veloverkehr entfällt.

3. Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu schonen und zu fördern. Im Vordergrund  
 stehen der Schutz der freien Landschaft und die Erhaltung und Aufwertung von   
 Lebensräumen. Für die Produktion von Nahrungsmitteln sind ausreichend    
 landwirtschaftliche Nutzflächen zu erhalten.

4. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirksamen Tätigkeiten ist auf allen  
 Ebenen (Gemeinden, Regionen, benachbarte Kantone und Ausland) zu intensivieren und  
 zu unterstützen. Dies soll ver mehrt auch das Dimensionieren und Ausgestalten von Bau-,  
 Freihalte- und Erholungszonen umfassen.

5. Die räumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie strebt nach  
 einem auf Dauer ausgewogenen Verhältnis zwischen der Natur und ihrer    
 Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen   
 andererseits. Die Vielfalt der Arten und Lebensräume wird geschützt und gefördert.

6.  Die Raumplanung kann wesentlich zum Klimaschutz beitragen, wird durch den   
 Klimawandel aber auch vor grosse Herausforderungen gestellt. Die raumwirksamen   
 Tätigkeiten sind auf die Vermeidung von Treibhausgasen sowie auf die Auswirkungen des  
 Klimawandels auszurichten.

Die Umsetzung und Konkretisierung dieser sechs Leitlinien erfolgt im Kontext der folgenden 
Entwicklungen. Diese sollen auch mit raumplanerischen Instrumenten im Sinne der Leitlinien 
gesteuert werden.

Gemäss kantonaler Bevölkerungsprognose ist mit einem anhaltenden Bevölkerungswachstum 
zu rechnen. Bis 2040 wird eine Zunahme der Wohnbevölkerung um über 280’000 Personen 
und eine entsprechende Zunahme der Be schäf tigten um über 120’000 Personen erwartet. 
Insgesamt wird gemäss dieser Prognose die Bevöl ke rung von 1,4 Millionen (2014) bis ins Jahr 
2040 auf über 1,7 Millionen Personen ansteigen. Die Bevölkerung wird dabei älter und inter-
nationaler. Die Komfortansprüche nehmen zu, Aspekte der Lebensqualität wie Ruhe gewinnen 
weiter an Bedeutung. Auch der anhaltende wirtschaftliche Strukturwandel wirkt sich auf die 
Flächen nachfrage aus.

Die Beschäftigung im Kanton Zürich setzt sich wie folgt zusammen: Im 1. Sektor sind 2% der 
Beschäftigten tätig, rund 43% der Fläche des Kantons werden landwirtschaftlich genutzt. Der 
Anteil des 2. Sektors, des pro du zieren den Gewerbes, stagniert bei rund 18%. Insbesondere 
das kleinere und mittlere Gewerbe gerät durch die steigenden Bodenpreise unter Druck. Der 
3. Sektor vereint 80% der Beschäftigten auf sich und seine Bedeutung dürfte künftig noch 
weiter zunehmen.

Die Nachfrage nach attraktivem Wohn- und Arbeitsraum wird aufgrund des anhaltenden 
Bevölkerungs wachs tums sowie der ansteigenden Flächenbeanspruchung pro Person zu einer 
weiteren Zunahme des Geschoss flächen bestands führen. Im Mittel ist mit einem Zuwachs von 
mehr als 1 Million m2 pro Jahr zu rechnen. Unter der Bedingung, dass insgesamt eine Inten- 
sivierung der Bauzonennutzung stattfindet, kann jedenfalls der bis 2030 absehbare Bedarf an  
zusätzlichen Geschossflächen innerhalb des im kantonalen Richtplan festgelegten Sied lungs- 
gebiets gedeckt werden. Von zunehmender Bedeutung ist auch der Schutz der Siedlungen 
und Infra strukturen vor Naturgefahren. Die Koordination der teilweise widersprüchlichen Inter-
essen stellt eine grosse Herausforderung dar.

Für die künftige Entwicklung ist die bestehende Siedlungsstruktur massgebend. In ausgewähl-
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ten Gebieten ist mit einer beträchtlichen Erhöhung der baulichen Dichte zu rechnen. Zudem 
nimmt auch aus Gründen der Umweltvorsorge der Erneuerungsbedarf des Gebäudebestan-
des weiter zu.

Der Einfluss der Erschliessungsqualität auf die Entwicklung von Bevölkerung und Arbeitsplät-
zen wird grösser. Die Beeinträchtigung der Siedlungen durch Luft- und Lärmbelastung durch 
den Verkehr bleibt beträchtlich. Der Fuss- und Veloverkehr und der öffentliche Verkehr als Teile 
umweltfreundlicher Transport ketten gewinnen an Bedeutung.

Bevölkerung und Beschäftigte werden künftig noch mobiler. Die Pendlerverflechtungen nehmen  
weiter zu, da immer mehr Beschäftigte längere Arbeitswege in Kauf nehmen. Ein wachsender 
Teil des Verkehrsaufkommens entfällt zudem auf den Freizeitverkehr. Da die für die nächsten 
Jahrzehnte prägenden Verkehrsinfrastrukturen bereits erstellt oder in Planung sind, rücken da-
rüber hinaus vermehrt betriebliche sowie organisatorische Mass nahmen wie Fahrplanoptimie-
rungen und Verkehrsmanagement ins Zentrum. Daneben gewinnen auch nachfrageorientierte 
Massnahmen wie Mobilitätsmanagement an Bedeutung.

Der zunehmende Sanierungsbedarf der bestehenden Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr 
sowie Ver- und Entsorgung begrenzt die für einen weiteren Ausbau zur Verfügung stehenden 
Mittel. Bei der Planung und Realisierung neuer Anlagen wird die Sicherstellung des späteren 
Werterhalts immer wichtiger.Der entsprechende Abstimmungsbedarf mit anderen Ansprüchen 
an Siedlung und Landschaft wird steigen.

Die intakte Landschaft wird zunehmend zu einem wichtigen Standortfaktor. Von besonderer 
Attraktivität sind grössere, zusammenhängende Landschaftskammern mit hohem Natur- und 
Erlebniswert und traditionelle Kulturlandschaften. Bei Pflege und Erhaltung dieser Landschaf-
ten kommt der Landwirtschaft eine Schlüssel rolle zu. Auch der Stellenwert der regionalen 
Nahrungsmittelproduktion wird einen Aufschwung erleben.

Aufgrund des Klimawandels kommt es vermehrt zu Hitzeperioden, Sommertrockenheit, Stark-
niederschlagsereignissen und Beeinträchtigungen der Lebensräume von Tieren und Pflanzen. 
Um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, sollen, wenn möglich bis 
2040, spätestens aber bis 2050 nur noch so wenige Treibhausgase ausgestossen werden, wie 
durch natürliche oder technische Senken kompensiert werden können (Netto-Null). Energie-
sparenden Raumstrukturen, Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und dem Ein-
satz erneuerbarer Energien kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu.

Grenzüberschreitende Aufgaben gewinnen weiter an Bedeutung. Die anstehenden Herausfor-
derungen der räumlichen Entwicklung können nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit und 
unter Einbezug aller massgebenden, d.h. auch der privaten Akteure bewältigt werden. Sowohl 
in den dicht besiedelten Gebieten als auch in wenig bevölkerten Regionen ist eine verstärkte 
interkommunale Zusammenarbeit zu erwarten, möglicherweise werden sich auch Gemeinde-
vereinigungen als zweckmässige Lösung erweisen.

Die für eine nachhaltige Raumplanung wesentlichen Massnahmen lassen sich zusammen-
fassend wie folgt von den Leitlinien für die wünschbare Entwicklung und den Umfeldentwick-
lungen ableiten (vgl. Abb. 1.1):
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Nachhaltige Raumplanung im Kanton Zürich
Abb. 1.1
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